
Wasser- und Schifffahrtsdirektion .......................................

Wasser- und Schifffahrtsamt ................................................

Außenbezirk .........................................................................

Bundeswasserstraße .............................................................

von km ....,... bis km ....,... 1��
�6��
�O�
�U Ufer

Liegenschaftskonto-Nr.: 5600 ..............................................

Personenkonto-Nr.: 5618 ....... (Bei Zahlungen bitte stets angeben!)

1XW]XQJVYHUWUDJ�1U�����

- Standard -

Die Bundesrepublik Deutschland (Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes), vertreten durch die Wasser- und

Schifffahrtsdirektion ... in ... , diese vertreten durch das Wasser- und Schifffahrtsamt ... ,

im folgenden „WSV“ genannt,

und

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ ,

im folgenden „Nutzer“ genannt,

schließen folgenden Nutzungsvertrag:



���

9HUWUDJVJHJHQVWDQG

(1) Die WSV überläßt dem Nutzer die nachstehend aufgeführten Land- und Wasserflächen aus ihrem Grundbesitz (Nutzfläche)

einschließlich der im folgenden bezeichneten Anlagen zur Nutzung (§ 2 Abs. 1).

1. Nutzfläche:

Lage der Nutzfläche Größe der Nutzfläche (m2)

Gemarkung Flur Flurstück Land Wasser zusammen

Insgesamt:

���$QODJHQ�

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

In dem beigefügten Lageplan sind die Wasserflächen .......... und die Landflächen .......... gefärbt. 'LH� $QODJHQ� VLQG� ����������

JHNHQQ]HLFKQHW�

����'HU�1XW]HU��EHUQLPPW�GLH�1XW]IOlFKH�XQG�GLH�$QODJHQ�LQ�GHP�=XVWDQG��GHU�EHL�GHU�JHPHLQVDPHQ�%HVLFKWLJXQJ�DP

�������������IHVWJHVWHOOW�ZRUGHQ�LVW��
�'LHVHU�=XVWDQG�LVW�LQ�GHP�3URWRNROO��EHU�GLHVH�%HVLFKWLJXQJ�YHUPHUNW�ZRUGHQ�

���

1XW]XQJ

(1) Der Nutzer wird die Nutzfläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 1) XQG�GLH�$QODJHQ������$EV����1U���� zu folgenden Zwecken nutzen und

betreiben (Nutzung):

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................



 (2) Der Nutzer wird mit der Nutzung am ... ... 20.. beginnen, sofern der Vertrag in diesem Zeitpunkt in Kraft ist (§ 3 Abs. 1).

(3) Die Nutzung ist durch Rechte Dritter wie folgt eingeschränkt:

- .......................................................................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................................................................

(4) Dieser Vertrag ersetzt nicht die für die Nutzung der Nutzfläche sowie für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen

erforderlichen Verwaltungsakte. Der Nutzer übergibt der WSV auf Verlangen Abdruck der ihm von den zuständigen Behörden

erteilten Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen. Er unterrichtet die WSV unverzüglich, sobald ein derartiger

Verwaltungsakt nicht erteilt oder unanfechtbar widerrufen worden oder aus anderen Gründen unwirksam geworden ist.

���

9HUWUDJVGDXHU

(1) Dieser Vertrag tritt am ... ... 20.. in Kraft.

(2) Das Vertragsverhältnis endet am ... ... 20.. . Es verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht drei Monate vor Ablauf

eines Kalenderjahres von der WSV oder dem Nutzer schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung aus den in § 16 genannten

Gründen bleibt unberührt.

���

$QODJHQ

(1) Der Nutzer wird im Rahmen der Nutzung erst nach schriftlicher Einwilligung der WSV vorhandene Anlagen ändern oder

beseitigen sowie neue Anlagen errichten. Das gilt auch für Anschüttungen, Abgrabungen und Vertiefungen auf der Nutzfläche.

(2) Der Nutzer wird neue Anlagen nur für die Dauer dieses Vertrages mit der Nutzfläche verbinden. ,KP�LVW�EHNDQQW��GD��GLH

$QODJHQ�� GLH� HU� YRQ� GHP� IU�KHUHQ� 1XW]HU� �EHUQLPPW�� HEHQIDOOV� QXU� ]X� HLQHP� YRU�EHUJHKHQGHQ� =ZHFN� PLW� GHU� 1XW]IOlFKH

YHUEXQGHQ�ZRUGHQ�VLQG�

(3) Der Nutzer übergibt der WSV für den Nachweis in der großmaßstäbigen Bundeswasserstraßenkarte (1 : ....) auf Verlangen

unentgeltlich geeignete Unterlagen über Anlagen, die er errichtet, geändert oder beseitigt hat; das gilt auch für Veränderungen

auf der Nutzfläche (Absatz 1 Satz 2).



���

1XW]XQJVHQWJHOW�XQG�1HEHQNRVWHQ

(1) Der Nutzer zahlt für die Nutzung

���HLQ�ODXIHQGHV�(QWJHOW�I�U�GLH�=HLW�DE��������������LQ�+|KH�YRQ����������� �LP�
�0RQDW�
�9LHUWHOMDKU�
�+DOEMDKU�
�-DKU�
�VRZLH�


���HLQ�(QWJHOW�I�U�GLH�=HLW�YRP���������������ELV�]XP��������������LQ�+|KH�YRQ������������ �
�VRZLH�


���HLQ�HLQPDOLJHV�(QWJHOW�LQ�+|KH�YRQ������������ �

(2) Das Nutzungsentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn die Nutzung nicht oder nur teilweise ausgeübt wird. Bei

schwerwiegender dauernder Beeinträchtigung der Nutzung durch Maßnahmen der WSV, die der Nutzer dulden muß (§ 11),

ermäßigt die WSV das Entgelt angemessen.

(3) Der Nutzer trägt die durch die Nutzung entstehenden Nebenkosten, insbesondere öffentliche Abgaben und Lasten (zum

Beispiel Steuern, Beiträge, Gebühren). Die Grundsteuer ist mit dem Entgelt abgegolten; das gilt jedoch nicht für einen

Mehrbetrag, wenn die Grundsteuer infolge der Nutzung erhöht wird.

(4) Die WSV prüft nach Ablauf von jeweils .. Jahren, erstmals zum 1. Januar 20.., ob das Nutzungsentgelt noch ortsüblich oder

sonst angemessen ist. Bei einer Änderung setzt sie den zusätzlich oder den weniger zu zahlenden Betrag nach billigem Ermessen

(§ 315 BGB) fest und teilt dem Nutzer die Höhe des künftig zu zahlenden Nutzungsentgelts mit.

(5) Der Nutzer kann gegen das Entgelt nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen.

���

=DKOXQJVZHLVH

(1) Der Nutzer überweist das Nutzungsentgelt (§ 5 Abs. 1) unter Angabe der Personenkonto-Nr. (siehe Seite 1) an den

Fälligkeitsterminen (Absatz 2) an die Bundeskasse Trier , Postfach 42 20, 54232 Trier.

Konto: Landeszentralbank Koblenz, Nr. 58501001 (BLZ 585 000 00).

Hat sich der Nutzer für das Lastschrifteinzugsverfahren entschieden, wird das Nutzungsentgelt von der Bundeskasse Trier an

den Fälligkeitsterminen (Absatz 2) eingezogen.

(2) 'DV� HUVWPDOLJ� JHPl�� �� �� $EV�� �� 1U�� �� 
� VRZLH� 1U�� �� ]X� ]DKOHQGH� 1XW]XQJVHQWJHOW� LVW� DXIJUXQG� GHU� VFKULIWOLFKHQ

%HQDFKULFKWLJXQJ�GHU�%XQGHVNDVVH�7ULHU�IlOOLJ��,P��EULJHQ�LVW�GDV�ODXIHQGH�1XW]XQJVHQWJHOW�LP�YRUDXV�IlOOLJ�DP����:HUNWDJ�


HLQHV�MHGHQ�0RQDWV�EHL�PRQDWOLFKHU�
�GHU�0RQDWH�-DQXDU��$SULO��-XOL�XQG�2NWREHU�EHL�YLHUWHOMlKUOLFKHU�
�GHU�0RQDWH�-DQXDU�XQG

-XOL�EHL�KDOEMlKUOLFKHU�
�GHV�0RQDWV�-DQXDU�EHL�MlKUOLFKHU�=DKOXQJ�


�'DV�JHPl������$EV����1U����]X�]DKOHQGH�1XW]XQJVHQWJHOW�
�VRZLH�GDV�HLQPDOLJ�]X�]DKOHQGH�1XW]XQJVHQWJHOW������$EV����1U����

LVW�ELV�]XP����:HUNWDJ�GHV�0RQDWV������������IlOOLJ�



 (3) Bei Zahlungsverzug zahlt der Nutzer Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes und leistet  Ersatz für den
sonstigen nachweisbaren Verzugsschaden. Der Nutzer zahlt für jede schriftliche Mahnung 2,50 � SDXVFKDOLHUWH�0DKQNRVWHQ�

Verzugszinsen, sonstigen Schadenersatz und Mahnkosten hat der Nutzer nach Maßgabe einer besonderen Aufforderung an die
Bundeskasse zu zahlen.

(4) Die Nebenkosten (§ 5 Abs. 3) ]DKOW�GHU�1XW]HU�IULVWJHUHFKW�DQ�GLH�IRUGHUQGHQ�6WHOOHQ�
�VLQG�EHUHLWV�PLW�GHP�1XW]XQJVHQWJHOW

QDFK�����$EV����DEJHJROWHQ�
�ZHUGHQ�YRQ�GHU�:69�GHP�1XW]HU�JHVRQGHUW�LQ�5HFKQXQJ�JHVWHOOW�

���

(UVWDWWXQJ�YRQ�0HKUNRVWHQ

(1) Der Nutzer erstattet der WSV die durch die Nutzung��LQVEHVRQGHUH�GXUFK�$EODJHUXQJHQ�LQ�GHU�:DVVHUVWUD�H� verursachten

Mehrkosten für die Unterhaltung der Wasserstraße HLQVFKOLH�OLFK�GHU�=XIDKUWHQ�]X�GHU�1XW]IOlFKH, für die Verkehrssicherung in

der Wasserstraße und für den Betrieb der Schiffahrtsanlagen. Für die Aufrechnung gilt § 5 Abs. 5 entsprechend.

(2) Die Mehrkosten werden durch die WSV zur Zahlung an die Bundeskasse ... in Rechnung gestellt. Wird die Forderung nicht

beglichen, setzt die Bundeskasse ... den Nutzer durch Mahnschreiben in Verzug. Für die Verzugszinsen, sonstigen

Verzugschaden und die Mahnkosten gilt § 6 Abs. 3.

���

$XV�EXQJ�GHU�1XW]XQJ

(1) Der Nutzer übt die Nutzung so aus, daß der Zustand der Wasserstraße, der Zustand und der Betrieb der Schifffahrtsanlagen

und der Schifffahrtszeichen sowie die Schifffahrt nicht beeinträchtigt werden.

(2) Der Nutzer erhält auf seine Kosten die Nutzfläche und die Anlagen in ordnungsgemäßem Zustand. Bagger- und

Räumungsarbeiten führt er erst nach schriftlicher Einwilligung der WSV durch. 'HU�1XW]HU�XQWHUKlOW�QDFK�GHQ�9RUJDEHQ�GHU

:69�GDV�8IHU�LP�%HUHLFK�GHU�1XW]IOlFKH�YRQ������P�REHUVWURP�ELV�����P�XQWHUVWURP��VLHKH�/DJHSODQ���XQG�]ZDU�VRZRKO�REHUKDOE

GHU�8IHUOLQLH�ELV�]XU�%|VFKXQJVREHUNDQWH�DOV�DXFK�XQWHUKDOE�GHU�8IHUOLQLH�ELV�]XP�%|VFKXQJVIX���
�,Q�GHQ�:DVVHUIOlFKHQ�XQG

LKUHQ�=XIDKUWHQ��XQG�]ZDU�DXFK�VRZHLW�GLH�=XIDKUWHQ�DX�HUKDOE�GHU�1XW]IOlFKH�OLHJHQ��KlOW�GHU�1XW]HU�ELV�]XU�)DKUULQQH�GLH�I�U

VHLQH�1XW]XQJ�HUIRUGHUOLFKH�:DVVHUWLHIH�YRU�

(3) Der Nutzer hat die Verkehrssicherungspflicht für die Nutzfläche und für die Anlagen�� EHL� :DVVHUIOlFKHQ� DXFK� I�U� GLH

=XIDKUWHQ�ELV�]XU�)DKUULQQH��
�(U�XQWHUVXFKW�GLH�:DVVHUIOlFKHQ�PLW�GHQ�=XIDKUWHQ�PLQGHVWHQV�HLQPDO�MlKUOLFK�GDUDXIKLQ��RE�GLH

I�U�GLH�1XW]XQJ�HUIRUGHUOLFKH�:DVVHUWLHIH�YRUKDQGHQ�XQG�GLH�6RKOH�IUHL�YRQ�+LQGHUQLVVHQ�LVW��$XI�9HUlQGHUXQJHQ��GLH�HU�QLFKW

XQYHU]�JOLFK�EHVHLWLJW��ZHLVW�HU�LQ�VFKLIIIDKUWV�EOLFKHU�:HLVH�KLQ��DX�HUGHP�XQWHUULFKWHW�HU�GLH�:69.

(4) Sind für Land- und Wasserflächen�� LQVEHVRQGHUH� I�U� GLH� =XIDKUWHQ� mehrere Nutzer unterhaltungs- und

verkehrssicherungspflichtig, regelt die WSV unter Beteiligung der einzelnen Nutzer die räumliche und sachliche Abgrenzung

der Verpflichtungen.



���

6FKXW]�YRQ�1DWXU�XQG�/DQGVFKDIW

(1) Der Nutzer übt die Nutzung so aus, daß Landschafts- und Naturschutzgebiete, schutzwürdige Biotope und andere für

Naturschutz und Landschaftspflege erhaltenswerte Flächen und Objekte auf der Nutzfläche und auf den angrenzenden

Grundstücken und Wasserflächen nicht beeinträchtigt werden.

(2) Der Nutzer wird Art und Ausmaß des Bewuchses (zum Beispiel Bäume, Sträucher, Schilf) auf der Nutzfläche nur verändern,

wenn die WSV in die von ihm geplanten Maßnahmen eingewilligt hat.

(3) Der Nutzer verwendet keine Pestizide (zum Beispiel Herbizide, Fungizide, Insektizide) auf der Nutzfläche und im Bereich

der Anlagen.

����

6FKXW]�GHU�*HZlVVHU�XQG�GHV�%RGHQV

(1) Der Nutzer verhindert durch sachgemäße Maßnahmen, daß bei der Nutzung, insbesondere bei dem Betrieb der Anlagen,

unzulässig Stoffe in die Gewässer einschließlich des Grundwassers oder in den Boden gelangen können, die geeignet sind, die

physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers (wassergefährdende Stoffe) oder des Bodens

(bodengefährdende Stoffe) zu verändern.

(2) Sofern auf der Nutzfläche, insbesondere bei dem Betrieb der Anlagen, wasser- oder bodengefährdende Stoffe hergestellt,

verarbeitet, gelagert, abgelagert, umgeschlagen, befördert oder weggeleitet werden, ist die WSV berechtigt, vom Nutzer unter

Fristsetzung zu verlangen, daß er auf seine Kosten, erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen, durch ein von den

zuständigen Landesbehörden für derartige Untersuchungen anerkanntes Institut prüfen läßt, ob und in welcher Menge wasser-

oder bodengefährdende Stoffe in die Gewässer oder den Boden der Nutzfläche gelangt sind und welche Maßnahmen im Falle

einer Kontaminierung zu ergreifen sind. Der Nutzer übersendet der WSV jeweils unverzüglich Abdruck des Auftragsschreibens

und des Untersuchungsberichts.

(3) Der Nutzer führt die in dem Untersuchungsbericht vorgeschlagenen Maßnahmen oder andere zur Beseitigung einer

bestehenden Gefahr geeignete Maßnahmen nach Einwilligung der WSV unverzüglich auf seine Kosten durch.

Schadensersatzansprüche der WSV bleiben unberührt (§ 13).

(4) Sofern bei der Nutzung, insbesondere bei dem Betrieb der Anlagen, Schäden dadurch entstehen können, daß wasser- oder

bodengefährdende Stoffe in ein Gewässer oder in den Boden gelangen, schließt der Nutzer auf Verlangen der WSV eine

Betriebshaftpflichtversicherung einschließlich einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung ab

oder stellt eine selbstschuldnerische Bürgschaft in entsprechender Höhe. Die Betriebshaftpflichtversicherung erhält er für die

Dauer dieses Nutzungsvertrages aufrecht. Der Nutzer wird der WSV den Abschluß des Versicherungsvertrages und dessen

Fortbestand auf Verlangen nachweisen. Die selbstschuldnerische Bürgschaft muß von einem in den Europäischen

Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer ohne zeitliche Begrenzung erklärt sein.



����

'XOGXQJVSIOLFKWHQ

(1) Der Nutzer duldet entschädigungslos, daß die Nutzung durch Maßnahmen der WSV zum Ausbau der Wasserstraße, zur

Durchführung von Maßnahmen, die die Planfeststellungsbehörde im öffentlichen Interesse angeordnet hat, oder durch

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Verkehrssicherung der Wasserstraße sowie zur Errichtung und zum Betrieb von

Schiffahrtsanlagen, Schiffahrtszeichen oder Betriebsleitungen vorübergehend oder geringfügig dauernd beeinträchtigt wird.

(2) Der Nutzer wird, soweit der Ausbau der Wasserstraße oder im öffentlichen Interesse von der Planfeststellungsbehörde

angeordnete Maßnahmen es erfordern, auf seine Kosten die von ihm errichteten Anlagen ändern, verlegen oder, falls

unvermeidbar, beseitigen sowie die Nutzung dem neuen Zustand anpassen.

(3) Der Nutzer duldet, falls die WSV als Eigentümer verpflichtet wird, auf der Nutzfläche Gefahren zu beseitigen, die bei einer

Nutzung durch wasser- oder bodengefährdende Stoffe entstanden sind, entschädigungslos die erforderlichen Maßnahmen. Sind

die Gefahren durch seine Nutzung entstanden, trägt der Nutzer die der WSV entstehenden Kosten; Schadensersatzansprüche der

WSV bleiben unberührt (§ 13).

����

1DW�UOLFKH�XQG�VRQVWLJH�(LQZLUNXQJHQ

(1) Der Nutzer verlangt nicht, daß die WSV die Nutzfläche sowie die Anlagen und ihren Betrieb vor Schäden durch natürliche

Einwirkungen (zum Beispiel Hochwasser, Eisgang oder Strömung) sowie durch Einwirkungen der Schiffahrt oder durch andere

Benutzungen der Wasserstraße schützt; das gilt auch bei natürlichen Veränderungen der Wasserstraße.

����'HU�1XW]HU�YHUODQJW�QLFKW��GD��GHU�K\GURVWDWLVFKH�6WDXVSLHJHO�LQ�GHU�6WDXKDOWXQJ������������VWHWV�DXI�1RUPDOVWDXK|KH�JHKDOWHQ

ZLUG�� 'HU� :69� EOHLEHQ� LQVEHVRQGHUH� YRU�EHUJHKHQGH� 9HUlQGHUXQJHQ� GHV� 6WDXVSLHJHOV� HQWVSUHFKHQG� GHQ� VWURP�� XQG

VFKLIIIDKUWVSROL]HLOLFKHQ�%HODQJHQ� VRZLH� LP� ,QWHUHVVH� YRQ�8QWHUKDOWXQJV���(UQHXHUXQJV��RGHU�9HUNHKUVVLFKHUXQJVPD�QDKPHQ

DQ�GHU�:DVVHUVWUD�H�YRUEHKDOWHQ�

(3) Der Nutzer wird nicht verlangen, daß die WSV wegen der Einwirkungen (Absatz 1 XQG��) das Nutzungsentgelt herabsetzt

oder entstandene Schäden beseitigt oder ersetzt.

����

+DIWXQJ�GHV�1XW]HUV

(1) Der Nutzer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen gegenüber der WSV, ihren Beschäftigten oder ihren Beauftragten

für alle Schäden, die durch die Nutzung verursacht werden.

(2) Der Nutzer stellt die WSV, ihre Beschäftigten oder ihre Beauftragten von allen durch die Nutzung begründeten

Schadensersatzansprüchen Dritter frei. Die WSV wird diese Ansprüche nur nach Einwilligung des Nutzers anerkennen oder

durch Vergleich erledigen. Rechtsstreitigkeiten führt die WSV nach Abstimmung mit dem Nutzer, der die der WSV dabei

entstehenden Kosten trägt.



����

+DIWXQJ�GHU�:69

(1) Die WSV haftet dem Nutzer nur für solche Schäden, die ihre Beschäftigten oder Beauftragten bei der Erfüllung der

Aufgaben der WSV vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Bei mitwirkendem Verschulden gilt § 254 BGB.

(2) Schadensersatzansprüche aufgrund hoheitlicher Tätigkeit (Artikel 34 Satz 1 GG in Verbindung mit § 839 BGB) bleiben

unberührt.

����

%HWUHWHQ�GHU�1XW]IOlFKH

Der Nutzer ist damit einverstanden, daß Beschäftigte oder Beauftragte der WSV die Nutzfläche und die Anlagen betreten, um

die Einhaltung der vom Nutzer in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen zu prüfen, die der WSV in diesem Vertrag

eingeräumten Rechte auszuüben oder die der WSV obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Das gilt auch für die Entnahme von

Wasser- oder Bodenproben.

����

.�QGLJXQJ

(1) Der Vertrag kann unbeschadet der ordentlichen Kündigung nach § 3 Abs. 2 gekündigt werden,

1. von der WSV

1.1 mit einer Frist von sechs Monaten, wenn die Beendigung der Nutzung oder die Stillegung oder Beseitigung von Anlagen im

öffentlichen Interesse notwendig ist oder die Nutzfläche in ein Bodenordnungsverfahren einbezogen ist;

1.2 mit einer Frist von drei Monaten, wenn

1.2.1 der Nutzer die Nutzung der Nutzfläche oder den Betrieb der Anlagen nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem für

den Beginn der Nutzung vereinbarten Zeitpunkt (§ 2 Abs. 2) begonnen oder die Nutzung drei Jahre lang ununterbrochen

nicht ausgeübt hat;

1.2.2 ein Verwaltungsakt, der für die Nutzung der Nutzfläche oder den Betrieb der Anlagen erforderlich ist, nicht erteilt oder

unanfechtbar widerrufen worden oder aus anderen Gründen unwirksam geworden ist;

1.3 fristlos, wenn

1.3.1 der Nutzer eine von ihm in diesem Vertrag übernommene Verpflichtung nicht innerhalb der ihm von der WSV gesetzten

Frist erfüllt oder ein vertragswidriges Verhalten trotz Abmahnung fortsetzt;

1.3.2 über das Vermögen des Nutzers das Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse

abgelehnt wird;

2. vom Nutzer mit einer Frist von drei Monaten, wenn

2.1 der Nutzer die Nutzung, insbesondere wegen entschädigungslos zu duldender Maßnahmen der WSV, nicht mehr zu den

in diesem Vertrag genannten Zwecken (§ 2 Abs. 1) ausüben kann oder die Nutzung unwirtschaftlich geworden ist;

2.2 ein Verwaltungsakt, der für die Nutzung der Nutzfläche oder den Betrieb der Anlagen erforderlich ist, nicht erteilt oder

unanfechtbar widerrufen worden oder aus anderen Gründen unwirksam geworden ist.

(2) Die Kündigung muß schriftlich erfolgen. Bei einer Kündigung im öffentlichen Interesse (Nr. 1.1) erstattet die WSV dem

Nutzer zeitanteilig das gezahlte Entgelt.



����

5�FNJDEH�GHU�1XW]IOlFKH

(1) Nach der Kündigung wird der Nutzer auf Verlangen der WSV innerhalb einer Woche die Nutzfläche und die Anlagen mit

der WSV besichtigen, um gemeinsam den Zustand der Nutzfläche und der Anlagen festzustellen. 'DV� (UJHEQLV� GHU

JHPHLQVDPHQ�%HVLFKWLJXQJ�XQG�GLH�YRP�1XW]HU�EHL�GHU�5�FNJDEH�]X�HUI�OOHQGHQ�9HUSIOLFKWXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�HLQHP�YRQ�GHU�:69

XQG�GHP�1XW]HU�]X�XQWHUVFKUHLEHQGHQ�3URWRNROO�YHUPHUNW�

(2) Der Nutzer wird nach der Kündigung bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages auf seine Kosten die von ihm

errichteten XQG�GLH�YRQ�IU�KHUHQ�1XW]HUQ��EHUQRPPHQHQ Anlagen beseitigen sowie die Nutzfläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 1) und die

anderen Anlagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) in den ursprünglichen Zustand oder, soweit die WSV eingewilligt hat, in einen den

veränderten Verhältnissen angepaßten ordnungsgemäßen Zustand versetzen. Der Nutzer wird Boden der Nutzfläche, in den bei

der Nutzung wasser- oder bodengefährdende Stoffe gelangt sind (§ 10 Abs. 1), auf seine Kosten gefahrlos beseitigen und durch

nicht kontaminierten Boden ersetzen.

(3) Die WSV kann verlangen, daß der Nutzer, nachdem der Vertrag von ihm oder der WSV gekündigt worden ist, spätestens bis

zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages ein Gutachten eines von den zuständigen Landesbehörden dafür anerkannten

Instituts darüber vorlegt, ob und in welcher Menge während der Vertragsdauer wasser- oder bodengefährdende Stoffe in den

Boden der Nutzfläche gelangt sind und welche Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung erforderlich sind. Kündigt die WSV den

Nutzungsvertrag fristlos, ist sie zur Wahrung ihrer Schadensersatzansprüche berechtigt, sofort selbst das Gutachten über die

Kontaminierung der Nutzfläche oder der angrenzenden Grundstücke und Wasserflächen auf Kosten des Nutzers in Auftrag zu

geben.

(4) Der Nutzer gibt der WSV die Nutzfläche und ihre Anlagen spätestens am Tag der Beendigung dieses Vertrages zurück. 'LH

5�FNJDEH�ZLUG�LQ�HLQHP�YRQ�EHLGHQ�6HLWHQ�]X�XQWHU]HLFKQHQGHQ�3URWRNROO�IHVWJHVWHOOW��
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ZHOFKH� /HLVWXQJHQ� GHU� 1XW]HU� ELV� ]X� ZHOFKHP� =HLWSXQNW� QRFK� HUEULQJHQ� PX��� XP� GLH� 1XW]IOlFKH� XQG� GLH� $QODJHQ� LQ

RUGQXQJVJHPl�HQ�=XVWDQG�]X�YHUVHW]HQ�
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Erfüllt der Nutzer die von ihm in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen auch nach schriftlicher Aufforderung durch

die WSV nicht innerhalb der ihm gesetzten Nachfrist, ist die WSV berechtigt, auf seine Kosten die erforderlichen Maßnahmen

durchführen zu lassen oder selbst durchzuführen.
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.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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(1) Änderungen dieses Vertrages, insbesondere die Änderung der Nutzung (§ 2 Abs. 1), bedürfen der Schriftform.

(2) Der Nutzer wird seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten ganz oder teilweise nur nach schriftlicher

Einwilligung der WSV übertragen.

(3) Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen unterzeichnet, und zwar zuerst von dem Nutzer, anschließend von der WSV. Sie

übersendet dem Nutzer die für ihn bestimmte Vertragsausfertigung.

(4) Die folgenden Unterlagen sind Bestandteil dieses Nutzungsvertrages:

- Lageplan (§ 1 Abs. 1)

� 3URWRNROO��EHU�GHQ�=XVWDQG�GHU�1XW]IOlFKH�XQG�$QODJHQ������$EV����

- ...

.......................................................................  , den ... ... 20..  , den ... ... 20..

..............................................................................................

Wasser- und Schifffahrtsamt Nutzer


